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«Auch der Kunde
hat eine Verantwortung»
Ältere Menschen werden immer häufiger Opfer von sogenanntem Slamming:

Am Telefon werden sie zu neuen Verträgen gedrängt und wechseln dabei - ohne sich dessen bewusst

zu sein - ihren Telefonanbieter. Ombudsmann Oliver Siedler gibt Informationen und Tipps.

Warum
gibt es bei uns so viele -

gerade ältere Menschen -, die

ungewollt ihren Telefonanbieter wechseln?

Die älteren Menschen sind in einer Zeit
mit nur einem Telefonanbieter aufge-
wachsen - nämlich mit Swisscom, der
früheren PTT. Sie kennen sich deshalb
im Dschungel der neuen Anbieter mit
ihren verschiedenen Angeboten auf dem

heutigen Markt kaum aus. Diese sind

ständig auf der Suche nach neuen Kun-
dinnen und Kunden; dabei versprechen
sie tiefere Tarife und attraktivere Ver-

träge. Das Angebot lockt: Wer will nicht
billiger telefonieren können?

Und schon wird ein neuer Vertrag ab-

geschlossen? Neue Anbieter - vor allem

Agenten, die auf Provision arbeiten -
täuschen immer wieder mit falschen An-
gaben. Weil der Telefonanschluss in der

Regel beim ursprünglichen Anbieter
bleibt, lassen sie den Kunden im Glau-

ben, sie würden in dessen Auftrag nur
einen neuen Tarifvertrag aufschalten:
«Sie können danach billiger telefonieren;
sind Sie einverstanden?» Natürlich ist
der Kunde einverstanden und gibt dann
auch seine Daten preis. Dass er dabei
den Anbieter gewechselt hat, wird ihm
vielfach erst bewusst, wenn die erste

Rechnung für Gespräche vom neuen An-
bieter ins Haus flattert.

Ist ein solcher Vertrag gültig? Er gilt, sobald

man ein Vertragsdokument unterschrie-
ben oder am Telefon einem Wechsel

mündlich zugestimmt hat. Wenn es sich

allerdings klar und deutlich um eine

Täuschung handelt, ist der Vertrag nich-

tig. Das kann unsere Schlichtungsstelle
aufgrund der rechtlichen Vorschriften

überprüfen. Diese schreiben vor, dass je-
des Werbegespräch und der eigentliche

«Wer nicht gut
aufpasst, hat schnell

ungewollt einem

Vertrag zugestimmt»:
Ombudsmann
Oliver Siedler.

Vertragsschluss von einer unabhängigen
dritten Partei auf Tonband aufgenommen
werden muss. So kann man bei Streitig-
keiten das Gespräch zurückverfolgen.

Worauf achten Sie bei diesen Gesprächen?

Wir hören zuerst den Vertragsschluss ab.

Dieser muss Name, Adresse, Jahrgang
und vor allem die Zusage zum neuen
Vertrag enthalten. Dann achten wir aber
auch darauf, was dem Kunden im Vor-

gespräch gesagt wurde: Was wurde ihm
versprochen? War ihm bewusst, dass der

Anbieter wechseln würde? Wenn der
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Kunde seinen Anbieter eigentlich gar
nicht wechseln wollte, dann gilt das

ebenfalls als Täuschung oder zumindest
als Irrtum.

Was müssen die Kunden tun, wenn sie einen

solchen Vertrag rückgängig machen wollen?

Im Gegensatz zu Vertragsabschlüssen
unter der Haustür gibt es für telefonische
Verträge kein Widerrufsrecht - noch
nicht. Die Frage wird zurzeit im Paria-

ment behandelt. Positiv ist, dass viele
Anbieter freiwillig ein siebentägiges
Widerrufsrecht einräumen. In jedem Fall

gilt: Getäuschte, überrumpelte Kunden
müssen schnell reagieren; spätestens
dann, wenn ihnen der neue Vertrag mit
den allgemeinen Geschäftsbedingungen
und dem Dienstleistungsbeschrieb zu-
geschickt wird.

Wie können sie reagieren? Indem sie sich

an die Direktion des neuen Anbieters
wenden - und zwar schriftlich, unmiss-
verständlich und eingeschrieben: Man
sei angerufen worden, wolle unter kei-

nen Umständen einen neuen Vertrag und
fühle sich getäuscht - man bitte um eine

schriftliche Bestätigung des Schreibens.

Man kann auch einfach die allgemeinen
Geschäftsbedingungen ablehnen; dann
kommt der Vertrag ebenfalls nicht zu-
stände. Wenn der Anbieter auch auf ein
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Freiburg als Lehrbeauftragter tätig.

Ombudscom ist die neutrale, unabhän-

gige Ombudsstelle imTelekommunika-

tionsbereich und vermittelt bei zivilen
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Fernmelde- und Mehrwertdienstanbie-

tern. Sie wird im Auftrag des Bundes-

amts für Kommunikation Bakom von

einer Stiftung betrieben. Jedes Jahr
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Internet www.ombudscom.ch

zweites Reklamationsschreiben hin nur
nichtssagend oder gar nicht reagiert,
dann kann man sich an unsere Schlich-

tungsstelle wenden.

Und was tun Sie? Der Kunde muss ein

Schlichtungsbegehren ausfüllen und uns
glaubhaft versichern können, dass er
versucht hat, mit dem Anbieter eine Eini-

gung zu erzielen. Auch der Kunde hat
eine Verantwortung und ist in der Pflicht!
Er muss sich zuerst selber wehren. Sind
diese Bedingungen erfüllt, leiten wir das

Schlichtungsverfahren ein und verlangen
vom Anbieter eine Stellungnahme. Viele
Anbieter machen dann schon einen Vor-

schlag zu einer gütlichen Einigung.

Wer bekommt in der Regel recht? Jeder

Einzelfall ist anders. Zuweilen beurteilen
wir den Vertragsschluss als nicht erfolgt;
zuweilen gehen wir auf der Basis der uns
zur Verfügung gestellten Dokumente und
Informationen aber auch von einem
mündlichen Vertrag aus. Es gibt nämlich
auch Kunden, die gehen gut informiert
einen neuen Vertrag ein und bereuen das

später. Einen solchen Vertrag können sie

nur mit einer ganz normalen Kündigung
wieder auflösen.

Wie kann man sich vor diesem ungewollten
Anbieterwechsel schützen? Wenn man ver-
unsichert ist, den Anrufer nicht richtig
identifizieren kann und den Anbieter
ohnehin nicht wechseln will: Dann sagt

man am besten, man sei gar nicht inter-
essiert und hängt das Telefon wieder auf.

Man kann auch unverbindlich um Infor-
mationsmaterial bitten. Das muss man
allerdings klar und deutlich formulieren.
Wer nicht wirklich gut aufpasst, hat
schnell ungewollt einer Vertragsaufnah-
me zugestimmt.

Wie ist es möglich, dass man sich so schnell

täuschen lässt? Unsere Erfahrung zeigt,
dass das Menschen aus allen Bildungs-
schichten passieren kann. Ältere Men-
sehen sind besonders gefährdet - viel-
leicht sind sie zu höflich, vielleicht auch

zu einsam, um ein solches Gespräch
schnell zu beenden. Man muss auch wis-
sen: Diese Agenten sind sehr gut ge-
schult, sie bombardieren die Kunden re-

gelrecht mit ihren Argumenten und das

meist noch in schnellem Hochdeutsch.
Man muss schon sehr versiert sein, um
solchen Verkäufern Rückfragen zu stel-

len und auf Antworten zu beharren. Wer
das nicht kann, bricht das Gespräch bes-

ser sofort ab. Usch Vollenwyder
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